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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

UStG 1972 §11

Rechtssatz

Nach § 132 a Abs 3 Z 1 BAO entfällt zwar die Belegerteilungsp5icht, wenn vom Leistungsempfänger eine Gutschrift

erteilt wird. Aber auch diese Bestimmung scha8t keine neue Verp5ichtung zur Ausstellung einer Gutschrift, sondern

regelt nur die Wirkungen einer solchen.
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